
1. Verstärkte Verbindung mit volkseigenen Betrieben 
zwecks Rechtsberatung,

2. Selbstkostensenkung in den einzelnen Zweigstellen,
3. Teilnahme von Vorstandsmitgliedern, Zweigstellen

leitern und Mitgliedern an Dienstbesprechungen der 
Justizverwaltungsstelle und der Gerichte zwecks Förde- 
derung der Zusammenarbeit und zur Verbesserung der 
Arbeitsweise,

4. Verstärkte Aufklärung in bezug auf kostenlose 
Rechtsauskünfte durch die Mitglieder des Kollegiums,

5. Ständige Beteiligung der Mitglieder des Kollegiums 
an den Justizaussprachen der Gerichte,

6. Aktive Mitarbeit aller Mitglieder in den Kreis
friedenskomitees,

7. Übernahme von Patenschaften über landwirt
schaftliche Produktionsgenossenschaften und werktätige 
Bauern.

Es ist jetzt an der Zeit, eine Zwischenbilanz für das
I. Quartal des Jahres 1954 zu ziehen, um festzustellen, 
inwieweit die gestellten Aufgaben bisher verwirklicht 
worden sind, und zu erkennen, welchen Punkten für 
den Rest des Jahres stärkere Aufmerksamkeit zuzu
wenden ist.

Zu 1: In § 4 der Verordnung über die Bildung von 
Kollegien der Rechtsanwälte vom 15. Mai 1953 kommt 
zum Ausdruck, daß volkseigene Betriebe im Falle der 
Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts sich der Mitglie
der eines Kollegiums bedienen sollen. Aus dieser Be
stimmung resultiert zugleich für die Mitglieder der Kol
legien die Verpflichtung, von sich aus alles zu tun, was 
die Zusammenarbeit mit den (Betrieben selbst und mit 
den Arbeitern dieser Betriebe fördert. Unsere Zentrale 
Verwaltungsstelle und die Leiter der Zweigstellen haben 
die größten Betriebe des Bezirks von dem Bestand des 
Kollegiums, von seinen Aufgaben und über die Namen 
seiner Mitglieder informiert. Einige Betriebe haben diese 
erste Verbindung begrüßt und ihre Unterstützung zuge
sagt. Wir müssen jedoch feststellen, daß die Bedeutung 
des Kollegiums noch nicht in allen Betrieben erkannt 
wird. So wurde bisher nur ein Vertrag über juristische 
Dienstleistungen (§ 4 VO vom 15. Mai 1953) mit einem 
Produktionsbetrieb und zwei weitere Verträge mit den 
Referaten Jugendhilfe und Heimerziehung der Land
kreise abgeschlossen. Andererseits gibt es noch Fälle, in 
denen volkseigene Betriebe Rechtsanwälte, die nicht 
Mitglieder des Kollegiums sind, mit der Wahrnehmung 
ihrer Interessen beauftragen. Es ist klar, daß sich nicht 
nur die Zweigstellenleiter, sondern alle Mitglieder des 
Kollegiums weiterhin in verstärktem Maße dafür ein- 
setzen müssen, daß die notwendige Verbindung herge
stellt wird.

Eine gute Möglichkeit hierfür findet sich in der aktiven 
Mitarbeit im Rahmen der Kreisgruppen der Vereinigung 
Demokratischer Juristen Deutschlands. Die Mitglieder 
unseres Kollegiums gehören sämtlich der Vereinigung 
an. Sie haben insbesondere in den Kreisen Merseburg 
und Wittenberg dazu beigetragen, die regelmäßige 
monatliche Zirkelarbeit durchzuführen, wobei sich eine 
gute Zusammenarbeit mit den Justitiaren der Großbe
triebe und den übrigen Juristen des Kreisgebietes ent
wickelte.

Zu 2: In wirtschaftlicher Hinsicht gelten selbstver
ständlich für das Kollegium die Grundsätze der wirt
schaftlichen Rechnungsführung. Größte Sparsamkeit ist 
notwendig. Es ist zu bedenken, daß das Kollegium ohne 
Zuschüsse arbeitet und entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen gehalten ist, seine Ausgaben in einem 
bestimmten Rahmen zu halten. Für die Zukunft ist ja 
vorgesehen, nicht etwa 30 oder 40 Prozent, also die 
jeweilige Höchstgrenze an Unkosten, entstehen zu las
sen, sondern schrittweise eine Senkung zu erreichen, 
damit es möglieh wird, einen Fonds für soziale und 
kulturelle Zwecke zu schaffen. Wenn wir sehen, daß 
zum Beispiel die Kollegien !n der Sowjetunion mit 
durchschnittlich. 25 Prozent Unkostenanteilen arbeiten, 
so erkennen wir zugleich, welche großen Aufgaben uns 
noch in dieser Hinsicht bevorstehen. Es ist natürlich 
im ersten Jahr noch nicht möglich gewesen, die 30-Pro- 
zent-Grenze zu unterschreiten, weil unser Kollegium 
teilweise größere Einzelkanzleien mit einer Vielzahl 
von Angestellten, andererseits aber auch zwei Drittel 
junge Kollegen aufgenommen hat, die bislang noch 
nicht als Rechtsanwälte tätig waren. Das Endziel muß 
in bezug auf die anwaltliche Tätigkeit darin bestehen, 
daß jeder Rechtsanwalt nur selbst mit seinen Man

danten verhandelt und sie im Prozeß vertritt. Die be
ratende Tätigkeit von Angestellten muß also mehr und 
mehr in den Hintergrund treten. Der Mandant soll 
allein mit dem Rechtsanwalt als seinem Vertrauten und 
Bevollmächtigten verhandeln. Es wurde deshalb im 
Kollegium damit begonnen, die Zahl der Angestellten, 
die in den Zweigstellen für den einzelnen Anwalt tätig 
sind, auf ein Mindestmaß zu beschränken. Dabei darf 
selbstverständlich nicht schematisch verfahren werden, 
und die Verhältnisse einer jeden Zweigstelle müssen 
Berücksichtigung finden. Nicht nur das Gesamtkollegi
um des Bezirks ist ständig auf seine wirtschaftliche 
Rechnungsführung zu überprüfen, sondern vor allem 
jede Zweigstelle; denn nur dann, wenn die Zweigstellen 
rentabel arbeiten, ist die Rentabilität des Bezirkskolle
giums gewährleistet. Um dies zu erreichen, hat nicht 
nur der Vorstand oder der Zweigstellenleiter die dau
ernde Verpflichtung, für eine Selbstkostensenkung ein
zutreten, sondern jedes einzelne Mitglied.

Zu 3: Ein Mangel der bisherigen Zusammenarbeit 
zwischen den Gerichten und der Rechtsanwaltschaft be
stand darin, daß Fragen der Praxis nur wenig be
sprochen wurden. Kritik und Selbstkritik konnten daher 
nicht so zur Entfaltung kommen, wie das notwendig 
war. Zwischen der Justizverwaltung und dem Vorstand 
des Kollegiums wurde daher vereinbart, daß Vertreter 
des Kollegiums an den zentralen Richtertagungen teil
nehmen, um Kritik der anwaltlichen Arbeit entgegen
zunehmen, andererseits aber auch Kritik an der richter
lichen Arbeit durchzuführen, damit Fehler und Mängel 
auf ein Minimum zusammengedrängt werden können. 
Die gleiche Verpflichtung haben die Leiter der Zweig
stellen in den einzelnen Kreisen. Im Kreis Merseburg 
wurde auch ein Zirkelabend der Vereinigung Demo
kratischer Juristen im Februar diesem Problem gewid
met. Thema dieser Veranstaltung war die Beschleuni
gung des Zivilprozesses; Referenten waren ein Richter 
des Kreisgerichts und ein Mitglied der Zweigstelle des 
Kollegiums der Rechtsanwälte. Die im Anschluß an die 
Referate geführte lebhafte Diskussion hat zur Verbesse
rung der Zusammenarbeit zwischen Justiz und Kolle
gium beigetragen.

Zu 4 und 5: In der Bevölkerung ist noch zu wenig 
bekannt, daß nach dem Musterstatut auch die Mitglieder 
des Kollegiums der Rechtsanwälte verpflichtet sind, 
kostenlose Rechtsauskunft zu erteilen. Soweit bisher 
festgestellt werden konnte, verfahren die Mitglieder 
danach. Es kommt aber sehr oft vor, daß insbesondere 
in Pressenotizen, Rechtsbriefkästen, auf Justizaus
sprachen usw. nur auf die Rechtsauskunftsstelle bei den 
Kreisgerichten hingewiesen wird. Die Mitglieder des 
Kollegiums werden also in der Zukunft in verstärktem 
Maße dafür einzutreten haben, daß diese bisher in der 
Bevölkerung vorhandene Unkenntnis behoben wird. Die 
ersten Erfolge haben sich dort gezeigt, wo die Mitglieder 
des Kollegiums an öffentlichen Justizveranstaltungen 
teilgenommen und in der Diskussion das Wort ergriffen 
haben. Die Veranstaltungsteilnehmer haben dann von 
der kostenlosen Rechtsauskunft durch Rechtsanwälte 
entsprechenden Gebrauch gemacht. Es. darf in Zukunft 
keinen Justizausspracheabend mehr geben, an dem nicht 
auch ein Mitglied des Kollegiums teilnimmt. Die Mit
glieder der Zweigstellen Zeitz, Dessau und Querfurt 
haben an jeder im I. Quartal durchgeführten Justizaus
sprache ihres Kreises Anteil genommen.

Zu 6: Das Kollegium betrachtet es als seine besondere 
Aufgabe, sich aktiv in den Friedenskampf einzuschalten. 
Auf einer Zweigstellenleitertagung Anfang Februar 
haben sich sämtliche Zweigstellenleiter verpflichtet, die 
in den vergangenen Monaten durchgeführten Kreis
friedenskonferenzen zu besuchen und in entsprechen
den Referaten oder Diskussionsbeiträgen ihre Bereit
schaft zur Mitarbeit am gemeinsamen Kampf aller fried
liebenden Menschen zu beweisen. Inzwischen sind auch 
die ersten Erfolge zu verzeichnen. Ein Mitglied unseres 
Kollegiums gehört dem Bezirksfriedensrat an, der Leiter 
der Zweigstelle Halle gehört dem Preisrichterkollegium 
des Bezirksfriedensrates für das in diesen Monaten 
durchzuführende große Preisausschreiben an, die Leiter 
der Zweigstellen Naumburg und Aschersleben wurden 
in den Vorstand der Kreisfriedenskomitees gewählt, 
eine Kollegin nahm am Deutschen Friedenstag in Wei
mar teil. Wir erkennen aus diesen Beispielen, welche 
wichtigen Aufgaben in gesellschaftlicher Hinsicht auch 
vor der Rechtsanwaltschaft stehen. Wir erkennen aber

400


